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Vorwort

Der vorliegende 44. Band des Jahrbuchs des Arbeitsrechts soll die wichtigsten arbeits-
rechtlichen Entwicklungen des Jahres 2006 erfassen. Allerdings kann nicht auf alle
Themen von Bedeutung vertiefend eingegangen werden. Das gilt vor allem für die
Diskussion um die Kodifizierung eines einheitlichen Arbeitsvertragsrechts nach den
Vorschlägen von Prof. Preis und Prof. Henssler, entsprechend einer Initiative der Ber-
telsmannstiftung. Über dieses Projekt wird in einem kommenden Jahrbuch zu be-
richten sein. Vielmehr konzentriert sich die Darstellung auf aktuelle Gesetze sowie die
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu bedeutenden arbeitsrechtlichen Fragen
im Berichtsjahr. 

Mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vom 14. August 2006 sind
nach zwei gescheiterten Anläufen und mit mehrjähriger Verspätung die vier europäi-
schen Antidiskriminierungsrichtlinien in deutsches Recht umgesetzt worden. Während
die Einen hiervon einen besseren Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligungen im
Beruf erwarten, befürchten Andere eine weitgehende Verunsicherung und Kostenbe-
lastung der Unternehmen. Wie jedes neue Gesetz ist auch das AGG nicht frei von
Zweifelsfragen. Solche versuchen die Beiträge von Ralf-Peter Hayen und Rainer Huke
zu klären. Ralf-Peter Hayen beleuchtet aus der Sicht von Gewerkschaften die Bedeu-
tung des AGG für die betriebliche und gewerkschaftliche Interessenvertretung. Der
Beitrag von Rainer Huke und Kristina Schütt behandelt Haftungsrisiken und Kosten-
belastung der Unternehmen aus der Sicht der Arbeitgeber.

Das Gemeinschaftsrecht hat im Berichtsjahr nicht nur gesetzgeberische Aktivitäten
ausgelöst, sondern auch die Arbeitsgerichte vor neue Herausforderungen gestellt. Die
mit der Umsetzung der Betriebsübergangsrichtlinien verbundenen Rechtsanwendungs-
probleme waren nicht nur ein Thema des diesjährigen europarechtlichen Symposions
am Bundesarbeitsgerichts, sie sind auch Inhalt des Beitrags des Vorsitzenden Richters
am Bundesarbeitsgericht Friedrich Hauck, der die Rechtslage anhand der aktuellen
Rechtsprechungsentwicklung vor allem zu den Voraussetzungen eines Betriebsüber-
gangs, den Unterrichtungspflichten des Arbeitgebers und dem Widerspruchsrecht des
Arbeitnehmers darstellt. Das Gemeinschaftsrecht oder genauer der daraus abgeleitete
primärrechtliche Grundsatz des Verbotes der Altersdiskriminierung durch den EuGH
stand Pate für den Beitrag des Richters am Bundesarbeitsgericht Dr. Ulrich Koch, der
dem Thema des Vertrauensschutzes im Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts
gewidmet ist. So unverfänglich der Titel auch scheinen mag, beschäftigt er sich doch
mit einer der spektakulärsten Entscheidungen des EuGH des Jahres 2006, der Rechts-
sache Mangold, und der damit in Zusammenhang stehenden Frage des Schutzes von
Arbeitgebern, die auf eine – erst im Nachhinein als gemeinschaftsrechtswidrig erkann-
te – Norm des nationalen Rechts vertraut und ihre Vertragsgestaltung danach ausge-
richtet haben.

Verbandsinterne Konflikte, die ein Mehr an Gewerkschaftskonkurrenz, den Mit-
gliederschwund der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbände und eine sich ver-
ändernde Tariflandschaft zur Grundlage haben, machen auch vor der Arbeitsgerichts-
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barkeit nicht Halt. Bei der Lösung der damit einhergehenden Streitigkeiten sind die
Arbeitsgerichte in hohem Maße auf ihre Fähigkeit angewiesen, das Recht fortzubilden.
Mangels konkreter einfachrechtlicher Grundlagen müssen sie die maßgeblichen recht-
lichen Leitlinien im Wege der Rechtsfortbildung aus dem Grundgesetz ableiten. Diese
Rechtsprechung bewegt sich dann zwangsläufig im Spannungsfeld zwischen grund-
gesetzlich geschützten Freiheitsrechten und den Erfordernissen einer gerechten und
sinnvollen Ordnung des Arbeitslebens. Das veranschaulicht der abschließende Beitrag
des Richters am Bundesarbeitsgericht Wolfgang Linsenmaier, der die aktuelle Rechts-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts zu Fragen der Vereinigungsfreiheit sowie der
Tariffähigkeit und der Tarifzuständigkeit von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
bänden zum Gegenstand hat.

Der Tradition des Jahrbuches entsprechend entfällt ein erheblicher Teil auf die
Dokumentation der Rechsprechung, der Gesetzgebung und des Schrifttums auf dem
Gebiet des Arbeitsrechts. Diese umfangreiche Dokumentation hat der Rechtspfleger
Uwe Brinkmann in bewährter Weise erstellt.

Erfurt, im April 2007 Ingrid Schmidt
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